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Leitfaden zur

Beantragung auf Förderung einer Qualifizierungsmaßnahme im Bereich niedrigschwelliger Betreuungsangebote für Demenzkranke

Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtliche Kräfte in anerkannten niedrigschwelligen Betreuungsangeboten nach § 45c SGB XI können vom Land und dem Bundesversicherungsamt bezuschusst werden. Land und Amt teilen sich die Bezuschussung hälftig. 

Die Freiwilligen-Agentur Neu-Anspach ist für den Hochtaunuskreis als sogenannte lokale Anlaufstelle vom Land beauftragt, diese Anträge entgegen zu nehmen, zu prüfen und zu „koordinieren“, d.h. über die Zuschusssumme in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Geldern zu befinden. Die Anlaufstelle hat ein begrenztes Budget. 
Die Förderung seitens der Anlaufstelle beträgt maximal 35,- € pro Unterrichtstunde (45 Minuten), kann aber auch niedriger liegen (wenn die förderfähigen Kosten der Maßnahme nicht so hoch sind oder das Budget der Anlaufstelle dies aufgrund vieler anderer Qualifizierungsmaßnahmen nicht hergibt). Das Bundesversicherungsamt verdoppelt die Förderung. 
Lediglich drei Bedingungen müssen für eine Förderung erfüllt sein:

- Antragseingang in der Freiwilligen-Agentur vor Beginn der Maßnahme.

- mindestens sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

- Rücksendung ausgefüllter Fragebögen an die Agentur (dazu unten mehr).

Wichtig: Senden Sie uns in Kopie auch die Anerkennungsbestätigung des Landkreises als „niedrigschwelliges Betreuungsangebot nach § 45 SGB XI“!
Nennen Sie in Ihrem schriftlichen Antrag auf Bezuschussung die Beträge, die Sie jeweils vom Land und dem Bundesversicherungsamt beantragen (das ist zweimal die gleiche Summe, weil sich ja beide die Bezuschussung teilen; verwenden Sie eine Formulierung wie „wir beantragen vom Land Hessen und der Bundesversicherungs-anstalt jeweils xx Euro). Senden Sie uns mit dem Antrag die Konzeption Ihrer Schulung zu und berücksichtigen Sie dabei Angaben zu den folgenden Punkten:
1. Titel der Qualifizierungsmaßnahme 

2. Ziele der Qualifizierungsmaßnahme
3. Themen der Qualifizierungsmaßnahme (am besten in einer Übersicht, wann 
     welche Themen mit wieviel Unterrichtsstunden behandelt werden)
4. Antragstellende/r Verein/e, Initiative/n
5. Durchführender (Bildungs-)Träger
6. (ist für den Bereich der Dementenarbeit gestrichen worden)
7. Wie viele Teilnehmer/innen werden erwartet? (Es müssen mindestens 7 sein!)
8. Welche Personengruppe soll qualifiziert werden?
9. Anzahl der Unterrichtsstunden (à 45 min.)
10. Beginn der Qualifizierungsmaßnahme
11. Ende der Qualifizierungsmaßnahme
12. Qualifizierungsort
13. Gesamtkosten der Qualifizierungsmaßnahme (Aufgeschlüsselt nach den 
       verschiedenen Posten, z.B. Referentenhonorare, Mieten etc.)
14. Finanzierung der Maßnahme (z.B. Zuschüsse, Eigenmittel, Teilnehmerbeiträge)
15. Angaben zu den Referenten
Wenn wir den Antrag erhalten haben, wird dieser geprüft und vom Regierungspräsidium bewilligt. Der Umfang der Förderung kann je nach Mittelverfügbarkeit angepasst werden.
Den Teilnehmerfragebogen drucken Sie bitte für Ihre TeilnehmerInnen aus und lassen ihn am Ende der Maßnahme ausfüllen. Diese senden Sie uns bitte per Post unmittelbar danach zu (sie werden später zentral ausgewertet, v.a. zu statistischen Zwecken). Die Fragebögen dienen als Verwendungsnachweise uns gegenüber, weshalb deren Rücksendung zwingend ist!
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